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(5Ob324/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1975

Norm

ZPO §227 II

ZPO §502 De1

Rechtssatz

Ein einheitlicher und nicht mehrere objektiv gehäufte Ansprüche (Streitgegenstände) liegen vor, wenn eine

Schadenersatzforderung mehrere, aus einem Rechtsgrund abgeleitete, sämtliche auf den Ersatz von Reparaturkosten

abzielende Teilforderungen umfaßt (Neumann, Kommentar 4.Auflage II 873).
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